
Artikel 2 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisie
rung: Drenthe, Abteilung 18/Niederlande 

P7_TA(2010)0405 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. November 2010 zu dem Vorschlag für einen 
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Inanspruchnahme des Europäischen 
Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß Nummer 28 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (Antrag 
EGF/2009/030 NL/Drenthe, Abteilung 18, Niederlande) (KOM(2010)0531 – C7-0310/2010 – 

2010/2226(BUD)) 

(2012/C 99 E/28) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0531 – C7-0310/2010), 

— gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Par
lament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushalts
führung ( 1 ) (IIV vom 17. Mai 2006), insbesondere auf Nummer 28, 

— gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung ( 2 ) 
(EGF-Verordnung), 

— in Kenntnis des Schreibens des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, 

— in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses (A7-0321/2010), 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union die geeigneten Legislativ- und Haushaltsinstrumente 
geschaffen hat, um zusätzliche Unterstützung für Arbeitnehmer bereitzustellen, die von den Folgen 
weit reichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge betroffen sind, und Hilfestellung bei ihrer 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu leisten, 

B. in der Erwägung, dass der Anwendungsbereich des EGF für ab dem 1. Mai 2009 gestellte Anträge 
erweitert wurde und nun auch die Unterstützung von Arbeitnehmern umfasst, die infolge der welt
weiten Finanz- und Wirtschaftskrise entlassen worden sind, 

C. in der Erwägung, dass die finanzielle Unterstützung der Union für entlassene Arbeitnehmer im Einklang 
mit der in der Konzertierungssitzung vom 17. Juli 2008 angenommenen Gemeinsamen Erklärung des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission und unter gebührender Beachtung der IIV 
vom 17. Mai 2006 bei der Annahme von Beschlüssen über die Inanspruchnahme des Fonds dyna
mischen Charakter haben und so zügig und effizient wie möglich bereitgestellt werden sollte,
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D. in der Erwägung, dass die Niederlande Unterstützung in Fällen beantragt haben, die 140 Entlassungen 
in zwei Unternehmen betreffen, die in der NACE-2-Abteilung 18 (Herstellung von Druckerzeugnissen; 
Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern) in der NUTS-II-Region Drenthe tätig sind, 

E. in der Erwägung, dass der Antrag die in der EGF-Verordnung festgelegten Kriterien für die Förderfähig
keit erfüllt, 

1. fordert die beteiligten Organe auf, die erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen, um die In
anspruchnahme des EGF zu beschleunigen; 

2. erinnert an die von den Organen eingegangene Verpflichtung, ein reibungsloses und zügiges Verfahren 
für die Annahme von Beschlüssen über die Inanspruchnahme des Fonds zu gewährleisten und eine ein
malige, zeitlich begrenzte und personenbezogene Unterstützung für Arbeitnehmer zu leisten, die infolge der 
Globalisierung und der Wirtschafts- und Finanzkrise entlassen wurden; unterstreicht, dass der EGF eine 
wichtige Rolle bei der Wiedereingliederung von entlassenen Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt überneh
men kann; 

3. unterstreicht, dass gemäß Artikel 6 der EGF-Verordnung sichergestellt werden sollte, dass aus dem EGF 
die Wiedereingliederung einzelner entlassener Arbeitnehmer in das Arbeitsleben unterstützt wird; weist 
erneut darauf hin, dass die Unterstützung aus dem EGF kein Ersatz für Maßnahmen, die gemäß nationalem 
Recht oder den Tarifverträgen den Unternehmen obliegen, oder für Maßnahmen zur Umstrukturierung von 
Unternehmen oder Sektoren sein darf; 

4. stellt fest, dass die übermittelten Angaben über das aus dem EGF zu finanzierende koordinierte Paket 
personalisierter Dienstleistungen detaillierte Informationen über die Komplementarität mit Maßnahmen, die 
aus den Strukturfonds finanziert werden, enthalten; bekräftigt seine Forderung, eine vergleichende Bewer
tung dieser Daten auch in die betreffenden Jahresberichte aufzunehmen, einschließlich einer Bewertung, wie 
sich diese zeitlich begrenzten und personalisierten Dienstleistungen auf die langfristige Wiedereingliederung 
entlassener Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt auswirken; 

5. begrüßt den Umstand, dass aufgrund seiner zahlreichen Hinweise darauf, dass der EGF als getrenntes 
spezifisches Instrument mit eigenen Zielsetzungen und Fristen eingerichtet worden ist und dass deshalb 
angemessene Haushaltslinien für Mittelübertragungen vorgesehen werden müssen, im Rahmen der In
anspruchnahme des EGF die Kommission nunmehr eine Quelle für Zahlungsermächtigungen vorgeschlagen 
hat, die eine Alternative zu nicht verwendeten Mitteln des Europäischen Sozialfonds darstellt; 

6. stellt jedoch fest, dass zur Inanspruchnahme des EGF in diesem Falle Mittel für Zahlungen aus einer 
Haushaltslinie übertragen werden sollen, die der Unterstützung von KMU und der Innovation gewidmet ist; 
bedauert die schwerwiegenden Versäumnisse der Kommission bei der Umsetzung der Programme zur 
Wettbewerbsfähigkeit und zur Innovation, vor allem während einer Wirtschaftskrise, die die Notwendigkeit 
einer entsprechenden Unterstützung erheblich steigern sollte; 

7. erinnert daran, dass die Funktionsweise und der zusätzliche Nutzen des EGF im Kontext der all
gemeinen Bewertung der mit der IIV vom 17. Mai 2006 geschaffenen Programme und verschiedenen 
anderen Instrumente im Rahmen des Prozesses der Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens 
für den Zeitraum 2007-2013 bewertet werden sollten; 

8. begrüßt das neue Format des Kommissionsvorschlags, dessen Begründung klare und detaillierte Infor
mationen über den Antrag sowie eine Analyse der Förderkriterien und eine Erläuterung der Gründe für seine 
Genehmigung enthält, was mit den Forderungen des Parlaments in Einklang steht; 

9. billigt den dieser Entschließung beigefügten Beschluss; 

10. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss mit dem Präsidenten des Rates zu unterzeichnen und 
seine Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung einschließlich der Anlage dem Rat und der Kom
mission zu übermitteln.
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ANLAGE 

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom xxx 

über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß 
Nummer 28 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung (Antrag EGF/2009/030 NL/Drenthe, Abteilung 18, Niederlande) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfüh
rung ( 1 ), insbesondere auf Nummer 28, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung ( 2 ), 
insbesondere auf Artikel 12 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) wurde errichtet, um zusätzliche 
Unterstützung für Arbeitnehmer bereitzustellen, die aufgrund weit reichender Strukturveränderungen im 
Welthandelsgefüge infolge der Globalisierung entlassen worden sind, und ihnen bei ihrer Wiedereinglie
derung in den Arbeitsmarkt behilflich zu sein. 

(2) Der Anwendungsbereich des EGF wurde für ab dem 1. Mai 2009 gestellte Anträge erweitert und 
umfasst nun auch die Unterstützung von Arbeitnehmern, die infolge der weltweiten Finanz- und Wirt
schaftskrise entlassen worden sind. 

(3) Die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 sieht vor, dass der EGF bis zur jährlichen 
Obergrenze von 500 Millionen EUR in Anspruch genommen werden kann. 

(4) Die Niederlande haben am 30. Dezember 2009 einen Antrag auf Inanspruchnahme des EGF gestellt 
wegen Entlassungen in 2 Unternehmen, die in der NACE-2-Abteilung 18 (Herstellung von Druckerzeug
nissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern) in der NUTS-II-Region Drenthe 
(NL13) tätig sind, und diesen Antrag bis zum 6. Mai 2010 durch zusätzliche Informationen ergänzt. Der 
Antrag erfüllt die gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 geltenden Voraussetzungen für 
die Festsetzung des Finanzbeitrags. Die Kommission schlägt daher vor, einen Betrag von 453 632 EUR 
in Anspruch zu nehmen. 

(5) Der EGF sollte folglich in Anspruch genommen werden, um einen Finanzbeitrag für den von den 
Niederlanden eingereichten Antrag bereitzustellen – 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2010 wird der Euro
päische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung in Anspruch genommen, um den Betrag von 
453 632 EUR an Verpflichtungs- und Zahlungsermächtigungen bereitzustellen.
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Artikel 2 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisie
rung: Limburg, Abteilung 18/Niederlande 

P7_TA(2010)0406 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. November 2010 zu dem Vorschlag für einen 
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Inanspruchnahme des Europäischen 
Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß Nummer 28 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (Antrag 
EGF/2009/028 NL/Limburg, Abteilung 18, Niederlande) (KOM(2010)0518 – C7-0311/2010 – 

2010/2227(BUD)) 

(2012/C 99 E/29) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0518 – C7-0311/2010), 

— gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Par
lament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushalts
führung ( 1 ) (IIV vom 17. Mai 2006), insbesondere auf Nummer 28, 

— gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung ( 2 ) 
(EGF-Verordnung), 

— in Kenntnis des Schreibens des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, 

— in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses (A7-0323/2010), 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union die geeigneten Legislativ- und Haushaltsinstrumente 
geschaffen hat, um zusätzliche Unterstützung für Arbeitnehmer bereitzustellen, die von den Folgen 
weit reichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge betroffen sind, und Hilfestellung bei ihrer 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu leisten, 

B. in der Erwägung, dass der Anwendungsbereich des EGF für ab dem 1. Mai 2009 gestellte Anträge 
erweitert wurde und nun auch die Unterstützung von Arbeitnehmern umfasst, die infolge der welt
weiten Finanz- und Wirtschaftskrise entlassen worden sind, 

C. in der Erwägung, dass die finanzielle Unterstützung der Union für entlassene Arbeitnehmer im Einklang 
mit der in der Konzertierungssitzung vom 17. Juli 2008 angenommenen Gemeinsamen Erklärung des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission und unter gebührender Beachtung der IIV 
vom 17. Mai 2006 bei der Annahme von Beschlüssen über die Inanspruchnahme des Fonds dyna
mischen Charakter haben und so zügig und effizient wie möglich bereitgestellt werden sollte,
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